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AUS DEM STADTRAT

In der Woche vom 25. November bis 29. November 2019 tagen 
folgende Ausschüsse, Beiräte und Bezirksvertretungen

Dienstag, 26. November 2019
17.00 Uhr Naturschutzbeirat, Rathaus
17.00 Uhr Sportausschuss, Rathaus

Mittwoch, 27. November 2019
17.00 Uhr Integrationsrat, Rathaus

Donnerstag, 28. November 2019
16.00 Uhr Haupt- und Beschwerdeausschuss, Seidenweberhaus
17.00 Uhr Rat, Seidenweberhaus

EINLADUNG ZUR 37. SITZUNG DES RATES, 
DONNERSTAG 28.11.2019, 17.00 UHR, 
SAAL 1 DES SEIDENWEBERHAUSES
TAGESORDNUNG RAT
Öffentliche Sitzung
1. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 

17.09.2019 

2. Mitteilungen und Eingänge 

3. Bestätigung des Gesamtabschlusses für das Haushaltsjahr 
2017 sowie Entlastung des Oberbürgermeisters 

4. Übersicht über die Nachbewilligungen in den Ergebnis- und 
Finanzplänen des 3. Quartals 2019

5. Nachbewilligung im Teilergebnisplan 2019
 hier: Mehrbedarfe bei der Gewerbesteuerumlage

6. Nachbewilligung im Teilergebnisplan 2019
 hier: Zuschuss an die Krefelder Zoo gGmbH für die 
 Maßnahme „Tragwerkssanierung Regenwaldhaus“

7. Nachbewilligung im Teilergebnisplan 2019
 hier: Beschaffung von vier Kleintraktoren
 - Genehmigung eines Dringlichkeitsbeschlusses 
 (Vorlage Nr. 7829/19 DB)

8. Nachbewilligung im Teilergebnisplan 2019
 hier: Mehrbedarf für Abwassergebühren

9. Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung im 
 Teilfinanzplan 2019, hier: Winnertzweg

INHALTSVERZEICHNIS  - Genehmigung eines Dringlichkeitsbeschlusses 
 (Vorlage Nr. 7773/19 DB)

10. Nachbewilligung im Teilfinanzplan 2019
 hier: Weiterleitung von Fördermitteln an den Kommunalbe-

trieb Krefeld, AöR

11. Sachstand der KInvFöG-Maßnahmen Kapitel 1 und 2 zum 
30.09.2019

12. Umbesetzung im Aufsichtsrat der Krefelder Bau GmbH

13. Beteiligungsbericht der Stadt Krefeld 2018 

14. Unterrichtung über die von der Verwaltung im 1. Halbjahr 
2019 angenommenen Spenden 

15. 5. Änderung der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für 
Einsätze der Feuerwehr Krefeld 

16. 1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für den 
 Rettungsdienst der Stadt Krefeld vom 30.09.2016

17. 27. Änderung der Entgeltordnung für freiwillige Leistungen 
der Feuerwehr der Stadt Krefeld 

18. Veranstaltungshalle/Konkretisierender Grundsatzbeschluss

18.1 Weisung an den Geschäftsführer und den Aufsichtsrat der 
Seidenweberhaus GmbH

 hier: Anmietung einer Veranstaltungshalle
 - Einbringung eines Antrages von Rf. Brauers vom 04.09.2019 

19. Parkraumkonzept Innenstadt (PKI), Stellungnahme der Ver-
waltung zum Antrag 7276/19 E, Ergebnisse der Gutachten-
ergänzungen der Ingenieurgesellschaft Stolz, Grundsatzbe-
schlüsse und weitere Vorgehensweise

20. 2. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich zwischen 
Hauptfeuerwache, Neue Ritterstraße, Dießemer Bruch und Ei-
senbahnlinie;

 Beschluss zur erneuten öffentlichen Auslegung

21. 6. vereinfachte Änderung zum B-Plan Nr. 305 - Westlich Köl-
ner Straße/südlich Neuburgshof - im Bereich Alte Neusser 
Straße 20

22. Bebauungsplan Nr. 540 A 1. Änderung - beiderseits Westwall 
zwischen Nordwall und Blumenstr. / Evertzstr., im Bereich 
Westwall Nr. 106 / 108 und Dionysiusstr. Nr. 14 -

 Aufstellung und öffentliche Auslegung

23. Bebauungsplan Nr. 809 – südlich Neue Ritterstraße –;
 Aufstellung und öffentliche Auslegung

24. Bebauungsplan Nr. 814 - Am Wiesenhof, zwischen Nieper 
Straße und Luiter Weg -

 Einleitender Beschluss

25. Bebauungsplan Nr. 817 - Werkstättenstraße/ Kuhleshütte/ 
Schmiedestraße -

 Aufstellung und öffentliche Auslegung

26. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 820 (V) - Südlich 
Dreikönigenstraße zwischen Hubertusstraße und Westwall -

 Aufstellung und öffentliche Auslegung

Aus dem Stadtrat  ...................................................  S.277

Bekanntmachungen ..............................................  S. 278

Auf einen Blick  .....................................................  S.280
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27. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 825 (V) - Mühlenweg 

Nr. 20 - 22 -
 Aufstellung und öffentliche Auslegung

28. Bebauungsplan Nr. 830 - Virneburgstraße / Berliner Straße -
 Einleitender Beschluss

29. Bebauungsplan Nr. 832 - Dohmenstraße / südlich Kütterweg -;
 Einleitender Beschluss 

30. Bebauungsplan Nr. 834 - Kölner Straße / Jakob-Lintzen-Straße -
 Einleitender Beschluss 

31. Satzung der Stadt Krefeld zur Aufhebung der Satzung über 
das Vorkaufsrecht der Stadt Krefeld an unbebauten Grund-
stücken

32. Satzung der Stadt Krefeld zur Aufhebung der Satzung über 
das Vorkaufsrecht der Stadt Krefeld an Grundstücken in der 
Innenstadt

33. Satzung der Stadt Krefeld zur Aufhebung der Satzung über 
das besondere Vorkaufsrecht der Stadt Krefeld an Grundstü-
cken in Krefeld-Hüls

34. Satzung der Stadt Krefeld über das besondere Vorkaufsrecht 
an Grundstücken im Bereich der Innenstadt

35. Nachbesetzungen im Jugendhilfeausschuss - Ausschuss für 
Kinder, Jugend und Familie

36. Umbesetzung
 - Einbringung eines Antrages der 
 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 27.09.2019 -

37. Sachstandsbericht über Erfahrungen mit PPPs
 - Einbringung eines Antrages von Rf. Brauers vom 11.10.2019 -

38. Sachstandsbericht „Schwierige Zukunft der Modebranche in 
Krefeld“, Vorlagen Nrn. 6674/19 E und 6834/19 E

 - Einbringung eines Antrages von Rf. Brauers vom 13.10.2019 -

39. Kostenaufwand für die Ertüchtigung des Badesees „Elfrather 
See“, Sportausschuss 26.09.2019

 - Einbringung eines Antrages von Rf. Brauers vom 13.10.2019 -

40. Konzept zur Weiterentwicklung des Gebäudes ‚Paschhof‘ zur 
Nutzung durch die Linner Museen und Aussetzen des Ver-
kaufsbeschlusses 

 - Einbringung eines Antrags der SPD-Fraktion vom 25.10.2019

41. Erstellung eines Stadtentwicklungskonzeptes für die Innen-
stadt Krefelds

 - Einbringung eines Antrages von Rf. Brauers vom 03.11.2019 -

42. Grundsteuerreform 

42.1 Grundsteuerreform
 - Einbringung eines Antrages der FDP-Fraktion vom 06.11.2019 -

42.2 Grundsteuerreform
 - Einbringung eines gemeinsamen Antrages der Fraktionen 

der SPD und Bündnis 90/Die Grünen vom 14.11.2019 -

43. Anfragen 

43.1 Gesamtschaden durch Verwaltungstätigkeit
  - Anfrage von Rf. Brauers vom 05.10.2019 -

43.2 Zukunft städtischer GmbH‘s - Steuerrecht - u. a. 
  Seidenweberhaus GmbH
  - Anfrage von Rf. Brauers vom 25.10.2019 -

43.3 Grotenburg
  - Anfrage von Rf. Brauers vom 24.10.2019 -

43.4 Förderung vom Bund 2,84 Mio. EUR für das technische 
  Rathaus (Stadthaus)
  - Anfrage von Rf. Brauers vom 26.10.2019 -

43.5 Objektbewachung Wehrhahnweg
  - Anfrage von Rf. Brauers vom 28.10.2019 -

43.6 Zukunft des Seidenweberhauses, des Theaterplatzes und
  des Umfeldes; Grundsatzentscheidung; Beantwortung 
  Anfrage vom 16.11.2018
  - Anfrage von Rf. Brauers vom 01.11.2019 -

43.7 Bunte Zebrastreifen in Krefeld
  - Anfrage von Rf. Brauers vom 08.11.2019 -

43.8 Einrichtung einer Drogenhilfeeinrichtung nach 
  Düsseldorfer Vorbild
  - Anfrage von Rf. Brauers vom 08.11.2019 -

43.9 Gespräch zwischen Oberbürgermeister und „Fridays for Future“
  - Anfrage der Fraktion DIE LINKE vom 14.11.2019 -

43.10 Polizeieinsatz im Seidenweberhaus am 17.09.2019 
  anlässlich der Ratssitzung
  - Anfrage der Fraktion DIE LINKE vom 14.11.2019 -

Nichtöffentliche Sitzung
1. Genehmigung der Niederschrift der nichtöffentlichen Sitzung 

vom 17.09.2019 

2. Mitteilungen und Eingänge 

3. Verleihung des Preises „Bürgerschaftliche Selbsthilfe“ 2019

4. Bericht des Oberbürgermeisters 

5. Anfragen 

Krefeld, 18.11.2019
Frank Meyer
Oberbürgermeister

BEKANNTMACHUNGEN

STEUERN WAREN FÄLLIG
Die Grundbesitzabgaben, die Gewerbe- und die Zweitwohnungs-
steuer für die Monate Oktober, November und Dezember wurden 
am 15.11.2019 fällig. Daran und an die Zahlung aller sonstigen 
nicht gestundeten Rückstände an Steuern, Gebühren und Beiträ-
gen sowie Abgaben, deren Vollziehung nicht ausgesetzt wurde, 
erinnert die Finanzbuchhaltung der Stadtverwaltung Krefeld.

Für Barzahlung stehen alle Banken, die Deutsche Post AG sowie 
alle Zweigstellen der vorgenannten Geldinstitute zur Verfügung. 
Man sollte unbedingt den bargeldlosen Zahlungsverkehr wählen 
und die Beträge unter Angabe des Kassenzeichens auf das Konto
DE84320500000000310003 bei der Sparkasse Krefeld, das 
Konto DE69360100430008682431 bei der Postbank Essen oder 
auf Konten der Finanzbuchhaltung Krefeld bei fast allen Krefelder 
Banken überweisen.

Die Finanzbuchhaltung empfiehlt als zeitgemäßen und ratio-
nellen Zahlungsverkehr die Teilnahme am SEPA-Lastschriftein-
zugsverfahren. Dabei braucht man keine Zahlungstermine zu 
überwachen und hilft der Stadt in den Bemühungen, die Verwal-
tungskosten zu senken.

Nähere Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte der Internetveröf-
fentlichung mit dem dort abrufbaren Vordruck: 
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http://www.krefeld.de/fb21 - Dienstleistung „Erteilung eines 
SEPA-Lastschriftmandats“.

Vorteile des SEPA-Lastschriftverfahrens:
• Die Einrichtung und Änderung von Daueraufträgen bzw. das 

Ausfüllen von Überweisungsaufträgen entfällt.

• Sie zahlen immer rechtzeitig den richtigen Betrag, auch 
wenn sich die Höhe der Forderung ändern sollte. 

• Die Zahlung im Wege des SEPA-Lastschrifteinzugs gilt zum 
Fälligkeitstag als entrichtet, es können keine Mahngebüh-
ren oder Säumniszuschläge anfallen.

• Die Belastung Ihres Kontos erfolgt niemals vor dem Fällig-
keitstag der Forderung

• Sie können ab Belastungsdatum Ihres Kontos innerhalb von 
sechs Wochen eine Wiedergutschrift bei Ihrer Bank verlangen, 
dies ist bei Daueraufträgen und Überweisungen nicht möglich.

• Erstattungszahlungen an Sie erfolgen ohne weitere Forma-
litäten auf das von Ihnen angegebene Konto.

Fällige Abgaben, die nicht am Fälligkeitstag den Konten der Fi-
nanzbuchhaltung gutgeschrieben sind, müssen nach den ge-
setzlichen Bestimmungen kostenpflichtig beigetrieben werden. 
Schecks sind ausschließlich an die Finanzbuchhaltung der 
Stadtverwaltung Krefeld zu adressieren und müssen bereits drei 
Werktage vor Fälligkeit bei dieser eingegangen sein.

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER 
ÖFFENTLICHKEIT AN DER BAULEITPLANUNG
Die Stadt Krefeld beabsichtigt die Aufstellung  des Bebauungs-
planes Nr. 831 – nordöstlich Alte Landstraße –. Ziel des Bebau-
ungsplanes ist es, die Umnutzung einer brachgefallenen Gärtne-
rei zu Wohnbaugrundstücken planungsrechtlich zu ermöglichen, 
die vorhandene Erschließung zu nutzen und den Ortsrand von 
Hüls zur freien Landschaft zu begrünen.

Nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)  in  der zurzeit gülti-
gen Fassung ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich 
unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Ent-
wicklung des Gebietes in Betracht kommen, und die voraussicht-
lichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten; ihr 
ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben.

Die Unterrichtung und Erörterung erfolgt
 am Dienstag, dem 03.12.2019, um 18.00 Uhr
 in der Gaststätte Robert Deckers, 
 Klever Straße 95, 47839 Krefeld-Hüls

durch sachkundige Mitarbeiter des Fachbereiches Stadt- und Ver-
kehrsplanung.

Der v. g. Veranstaltungsort ist durch die Straßenbahnlinie 044 (Hal-
testelle Steeger Dyk) in Verbindung mit den Ringbuslinien 045 (Hal-
testelle Am Brustert) und 049 (Haltestelle Hüls Friedhof) sowie die 
Buslinien 076, 077 und 079 (Haltestelle Am Strathhof) erreichbar.

An der Veranstaltung kann jeder teilnehmen. Es ist Gelegenheit 
zur Äußerung und Erörterung gegeben.

Der Planentwurf sowie die wesentlichen Ziele der Planung sind auch 
im Internet unter www.krefeld.de/bauleitplanverfahren abrufbar.

Äußerungen zur Planung können auch nach dem vorgenannten 
Anhörungstermin innerhalb einer Woche beim Fachbereich Stadt- 
und Verkehrsplanung, Parkstraße 10, 47829 Krefeld, Zimmer 328, 

schriftlich bzw. per E-Mail vorgebracht oder zu Protokoll gegeben 
werden. Auch hierbei kann die Planung mit sachkundigen Mitar-
beitern des Fachbereiches erörtert werden.

Der Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung ist durch den Regio-
nalexpress RE 42 und die Regionalbahnen RB 33 / 35 (Haltestelle 
Krefeld-Uerdingen Bf), die Straßenbahnlinie 043 und die Buslini-
en 054, 058, 831, 927 und 941 (Haltestelle Uerdingen Bf) sowie 
die Buslinien 058 und 059 (Haltestelle Querstraße) erreichbar.

Bei gleichlautenden Eingaben (Unterschriftenlisten, vervielfältig-
te gleichlautende Texte, etc.) wird um die Benennung desjenigen 
gebeten, der die gemeinschaftlichen Interessen vertritt.

Mit Verweis auf das Datenschutzgesetz wird darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Namen der Einsender von Stellungnahmen in 
den Vorlagen für die öffentlichen Sitzungen des Rates und der 
Ausschüsse aufgeführt werden können, soweit dieses die Ein-
sender nicht ausdrücklich verweigern.

Zur besseren Orientierung ist das Plangebiet in einem Kartenaus-
schnitt dargestellt.

Krefeld, den 04.11.2019
Hans Butzen
Bezirksvorsteher

UMNUMMERIERUNG VON GEBÄUDEN
Infolge von Grundstücksteilungen und der Errichtung neuer Häuser 
an der Straße Gageldonk war es erforderlich, die Hausnummerie-
rung der Bestandsgebäude mit den geraden Nummern zu ändern.  

Zur Vermeidung von Orientierungsschwierigkeiten wurden im In-
teresse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung den bisher unter 
der Bezeichnung (alt) geführten Gebäuden folgende neue Lage-
bezeichnungen zugeteilt: 

 (alt)   (neu)
 Gageldonk 2  in  Gageldonk 8
 Gageldonk 2a  in  Gageldonk 10
 Gageldonk 6  in  Gageldonk 16 

Krefeld, den  04. November 2019
Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Marcus Beyer Beigeordneter
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„Krefelder Amtsblatt“ 

Für den Inhalt verantwortlich: Der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation, Rathaus, Tel. 86 14 02. Das Amtsblatt wird kostenlos 
abgegeben und ist in den Rathäusern Krefeld, Fischeln, Hüls und Uerdingen einzusehen. Das Krefelder Amtsblatt stellen wir allen Interessierten jeweils am 
Erscheinungstag (in der Regel wöchentlich donnerstags) im Internet auch  kostenlos als PDF-Datei zur Verfügung. Es ist unter www.krefeld.de/amtsblatt 
zu finden. Dort kann man auch einen E-Mail Newsletter abonnieren, der über das Erscheinen eines neuen Amtsblattes informiert. Bei Postbezug beträgt 
das Bezugsgeld (einschl. Porto) jährlich 79,40 Euro. Bestellung an: Stadt Krefeld, 13 - Presse und Kommunikation, Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld.

KOMMUNALER ORDNUNGSDIENST
Der Kommunale Ordnungsdienst ist Ansprech-
partner in Sachen Sicherheit, Ordnung und Sau-
berkeit auf Krefelder Straßen, Wegen und Plätzen. 

Er ist erreichbar 
mo bis fr vormittags von 8.30 bis 12.30 Uhr und 
mo bis mi nachmittags von 14 bis 16 Uhr sowie 
do nachmittags 14 bis 17.30 Uhr 
unter der Rufnummer 0 21 51 / 86 22 25.
 

Außerhalb dieser Zeiten kann der KOD 
über die Leitstelle der Polizei unter der 
Rufnummer 0 21 51 / 63 40 oder per E-Mail 
an KOD@Krefeld.de informiert werden.

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter Telefon 
0 18 05 - 04 41 00 montags, dienstags und donners-
tags von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs von 
14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 Uhr 
bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter Telefon  
0 18 05 - 98 67 00 zu erreichen. Sprechzeiten: 
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 
bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 
17.00 bis 19.00 Uhr,  montags, dienstags und 
donnerstags von 21.00 bis 22.00 Uhr.

TIERÄRZTLICHER DIENST
Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen un-
ter Telefon 07 00- 84 37 46  66 zu erreichen.

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0 18 05- 66 05 55
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Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  1 92 22
Branddirektion  82 13-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 1 97 00

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

 PARI MOBIL GMBH
 Hausnotrufzentrale, Mühlenstraße 42,
 Krefeld, Telefon 8 43 33.

APOTHEKENDIENST
Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 

www.aknr.de

oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 08 00-0 02 28 33

08 00- 1 11 01 11 und 08 00- 1 11 02 22

TELEFONSEELSORGE

NOTDIENSTE
 Innung für 
Sanitär-Heizung-Klima-Apparatebau Krefeld

22.11. bis 24.11.2019
Harald Remmetz
Nassauerring 347 | 47803 Krefeld
59 02 07

29.11. bis 01.12.2019
Herbert Panhey GmbH
Donaustraße 26 | 47809 Krefeld
54 03 37


